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Wahl-Bekanntmachung 

 

 
IHK-Wahlen 2023: 
Wahlbekanntmachung des Wahlausschusses der IHK Schwaben  
 
Wahlvorstände 
 
Der Wahlausschuss der IHK Schwaben hat zur Unterstützung des Wahlausschusses bei der Wahl der 
IHK-Regionalversammlungen und zur Durchführung der Wahl im Regionalbezirk Wahlvorstände bestellt. 
Es sind dies 
 
für den IHK Regionalbereich Augsburg Stadt: Jens Walter, Regionalgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer Schwaben, Stettenstraße 1+3, 86150 Augsburg. 
 
für den IHK Regionalbereich Augsburg Land: Jens Walter, Regionalgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer Schwaben, Stettenstraße 1+3, 86150 Augsburg. 
 
für den IHK Regionalbereich Aichach Friedberg: Jens Walter, Regionalgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer Schwaben, Stettenstraße 1+3, 86150 Augsburg. 
 
für den IHK Regionalbereich Dillingen: Matthias Hausmann, Regionalgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer Schwaben, Bahnhofstraße 12, 89407 Dillingen. 
 
für den IHK Regionalbereich Donau-Ries: Matthias Hausmann, Regionalgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer Schwaben, Hindenburgstraße 7, 86609 Donauwörth. 
 
für den IHK Regionalbereich Günzburg: Oliver Stipar, Regionalgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer Schwaben, Ichenhauser Straße 42b, 86312 Günzburg. 
 
für den IHK Regionalbereich Kaufbeuren und Ostallgäu: Björn Athmer, Regionalgeschäftsführer der 
Industrie- und Handelskammer Schwaben, Hartmähderweg 11, 87600 Kaufbeuren. 
 
für den IHK Regionalbereich Kempten und Oberallgäu: Björn Athmer, Regionalgeschäftsführer der 
Industrie- und Handelskammer Schwaben, Bahnhofplatz 1, 87435 Kempten. 
 
für den IHK Regionalbereich Lindau-Bodensee: Markus Anselment, Regionalgeschäftsführer der Industrie- 
und Handelskammer Schwaben, Uferweg 9, 88131 Lindau. 
 
für den IHK Regionalbereich Memmingen und Unterallgäu: Markus Anselment, Regionalgeschäftsführer 
der Industrie- und Handelskammer Schwaben, Donaustraße 29, 87700 Memmingen. 
 
für den IHK Regionalbereich Neu-Ulm: Oliver Stipar, Regionalgeschäftsführer der Industrie- und 
Handelskammer Schwaben, Edisonalle 39, 89231 Neu-Ulm. 
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Auslegung der Wählerlisten 
 
Der Wahlausschuss der IHK Schwaben hat zur Vorbereitung der Wahl der IHK-Regionalversammlungen 
für jede Wahlgruppe, getrennt nach Wahlbezirken, eine Liste der Wahlberechtigten (Wählerliste) aufgestellt 
und bestätigt. Wählen kann nur, wer in dieser Wählerliste eingetragen ist. Darüber hinaus können 
Wahlberechtigte nur in der Wahlgruppe gewählt werden, in der sie im Wählerverzeichnis aufgeführt sind. 
Diese Wählerverzeichnisse liegen von Mittwoch, 15. März 2023 bis Donnerstag 6. April 2023 für alle 
IHK Zugehörigen in der Geschäftsstelle der IHK Schwaben, Stettenstraße 1+3, 86150 Augsburg in der Zeit 
von Montag bis Donnerstag 09:00 bis 17:00 Uhr und Freitag 09:00 bis 15:00 Uhr aus. Die Einsichtnahme 
beschränkt sich auf die eigene Wahlgruppe und den Wahlbezirk. 
In den Wahlbezirken liegen die entsprechenden Wählerlisten in den jeweiligen Regionalgeschäftsstellen zu 
den üblichen Geschäftszeiten ebenfalls zur Einsicht aus: 
 
IHK Regionalbereiche Augsburg Stadt, Augsburg Land und Aichach Friedberg: Stettenstraße 1+3, 86150 
Augsburg. 
 
IHK Regionalbereich Dillingen: Bahnhofstraße 12, 89407 Dillingen. 
 
IHK Regionalbereich Donau-Ries: Hindenburgstraße 7, 86609 Donauwörth. 
 
IHK Regionalbereich Günzburg: Ichenhauser Straße 42b, 86312 Günzburg. 
 
IHK Regionalbereich Kaufbeuren und Ostallgäu: Hartmähderweg 11, 87600 Kaufbeuren. 
 
IHK Regionalbereich Kempten und Oberallgäu: Bahnhofplatz 1, 87435 Kempten. 
 
IHK Regionalbereich Lindau-Bodensee: Uferweg 9, 88131 Lindau. 
 
IHK Regionalbereich Memmingen und Unterallgäu: Donaustraße 29, 87700 Memmingen. 
 
Regionalbereich Neu-Ulm: Edisonalle 39, 89231 Neu-Ulm. 
 
 
Änderung der Wählerlisten 
 
Einsprüche gegen die Wählerlisten und Anträge auf Aufnahme oder Änderung – sei es z.B. wegen 
fehlender Eintragung oder Zuordnung zu einer unzutreffenden Wahlgruppe usw. – müssen gemäß § 10 
Abs. 5 WO sind innerhalb einer Woche nach Ablauf der Auslegungsfrist, also bis einschließlich 13. April 
2023, schriftlich beim IHK Wahlausschuss eingelegt werden, wobei auch eine Übermittlung per Fax (0821 
3162-323) oder eingescanntem Dokument per E-Mail (wahlausschuss@schwaben.ihk.de) zulässig ist. Um 
die Frist zu wahren, genügt außerdem die Einlegung beim jeweiligen Wahlvorstand. 
 
Der IHK-Wahlausschuss entscheidet darüber. Nach Erledigung alle Einsprüche und Anträge stellt der 
Wahlausschuss die Ordnungsmäßigkeit der Wählerlisten fest. 
 
Wählen können nur die IHK-Zugehörigen, die in den festgestellten Wählerlisten eingetragen sind oder die 
bis einen Tag vor Ablauf der Wahlfrist (Wahlfrist: 28. Juli 2023) nachweisen, dass ihr Wahlrecht erst nach 
Ablauf der Einspruchsfrist für die Wählerlisten entstanden ist. 
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Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
Der Wahlausschuss fordert hiermit alle Wahlberechtigten auf, binnen zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist der Wählerlisten, also bis einschließlich 20. April 2023, für jede Wahlgruppe 
Wahlvorschläge direkt an ihn oder den regionalen Wahlvorstand schriftlich einzureichen. Eine Übermittlung 
per Fax oder eingescanntem Dokument per E-Mail ist zulässig. 
 
Die Wahlvorschläge sind mit Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Funktion im Unternehmen, 
Bezeichnung des IHK-zugehörigen Unternehmens und dessen Anschrift aufzuführen. Außerdem ist eine 
Erklärung jedes Bewerbers beizufügen, dass er zur Annahme seiner Wahl bereit ist und dass ihm keine 
Tatsachen bekannt sind, die eine Wählbarkeit nach der Wahlordnung ausschließen. 
 
Der IHK-Wahlausschuss prüft die eingegangen Wahlvorschläge und entscheidet über deren Gültigkeit. 
Danach fasst der IHK-Wahlausschuss die gültigen Wahlvorschläge jeder Wahlgruppe innerhalb eines 
Wahlbezirkes zu einer Kandidatenliste zusammen und macht sie mit folgenden Angaben der Kandidaten 
bekannt: Familienname, Vorname, Funktion im Unternehmen und Bezeichnung des IHK-zugehörigen 
Unternehmens.  
 
Durchführung der Wahl  
 
Die Wahl findet kombiniert elektronisch und schriftlich statt. Die Wahlunterlagen  werden ab dem 29. Juni 
2023 jedem in der Wählerliste verzeichneten Wahlberechtigten nach Erstellung der Kandidatenliste 
übersandt. 
 
Der IHK-Wahlausschuss hat festgelegt, dass die Stimmzettel spätestens mit Ablauf des 28. Juli 2023 
(Wahlfrist) beim IHK-Wahlausschuss eingegangen sein müssen. Anschrift des Wahlausschusses: 
Wahlausschuss der IHK Schwaben, Stettenstraße 1+3, 86150 Augsburg E-Mail: 
wahlausschuss@schwaben.ihk.de Fax: 0821 3162-323. Für die Rechtzeitigkeit genügt auch der 
nachweisliche Eingang beim regionalen Wahlvorstand. Die vollständigen Vorschriften zur IHK-Wahl enthält 
die Wahlordnung (WO) der Industrie- und Handelskammer Schwaben in der am 5. Mai 2022 
beschlossenen Fassung. 
 
 
Der Wahlausschuss der IHK Schwaben 
Augsburg, den 9. März 2023 
 
Dr. Petra Löwenthal Dr. Hartmut Wurster Leonhard Dunstheimer 
Ehrenmitglied der Vollversammlung Ehrenmitglied der VV Ehrenmitglied der VV 
 
 

 
 

 
 

Ansprechpartner: 
 
Thomas Gutjahr 
Stettenstraße 1 + 3 | 86150 Augsburg 
Tel 0821 3162-203 | Fax 0821 3162-13203 
thomas.gutjahr@schwaben.ihk.de 

 


